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Vorwort

Mit der Digitalisierung in der Erwerbsersatzordnung, kann kinftig der
Anspruch auf eine EO-Entschadigung in einem digitalisierten Verfahren
geltend gemacht werden. Diese Anderung soll die Verwaltungsablaufe
fur die Versicherten vereinfachen und die automatisierte Bearbeitung der
Antrage durch die Ausgleichskassen fordern.

Das Erwerbsersatzgesetz und die Erwerbsersatzverordnung wurden
dazu per 1. Januar 2025 entsprechend angepasst und schaffen damit
die notwendigen rechtlichen Grundlagen fur die Neugestaltung der
Zustandigkeiten der einzelnen Akteure sowie die Modernisierung des
Datenaustausches. Per 2. Februar 2026 startet ein Pilotprojekt fur
Teilnehmende von J+S-Leiterkursen. Anschliessend wird die
Digitalisierung schrittweise auf die anderen Dienstorganisationen
ausgeweitet, bis der neue Prozess vollstandig in Betrieb genommen ist.
Die Digitalisierung wird jedoch nicht fur Jungschutzenkurse eingefuhrt,
die weiterhin auf unbestimmte Zeit ausschliesslich das bisherige
Papierformular verwenden, das vom Veranstalter ausgehandigt wird.

Aufgrund der gesetzlichen Verjahrungsfrist von funf Jahren werden
Dienstperioden bzw. Kursteilnahmen, die vor Inkrafttreten des digitalen
Verfahrens geleistet wurden, weiterhin mit dem bisherigen
Papierverfahren bearbeitet. Da die Migration der Dienst- oder
Kursorganisationen in das digitale System schrittweise erfolgt, variiert
das Datum des Inkrafttretens je nach Dienstorganisation, beginnend mit
den J+S-Kursen am 2. Februar 2026.

Nach dem neuen Verfahren ubermitteln die Dienstorganisationen bzw.
die Kursveranstalter der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) die geleisteten
Diensttage in digitaler Form. Personen, die Dienst leisten oder einen
J+S-Leiterkurs absolvieren, konnen ihre EO-Antrage Uber ein Online-
Portal der ZAS einreichen, auf dem die von der Dienstorganisation
ubermittelten Informationen hinterlegt sind. Nach der Validierung wird
der Antrag automatisch an die zustandige Ausgleichskasse Ubermittelt.
Die fur die Berechnung der Entschadigung erforderlichen Daten werden
von der Ausgleichskasse bei dem oder den Arbeitgebern Uber den
gewunschten Kanal eingeholt. Es besteht hingegen weiterhin die
Maglichkeit, einen Antrag in Papierform zu stellen. Dazu wurde ein
neues Formular erstellt (val. Anhang 1l). Dieses wird jeweils von der ZAS
erstellt und direkt der betreffenden Person zugestellt.




Das vorliegende Kreisschreiben prazisiert fur die EO-Anmeldung
insbesondere die neuen Aufgaben und Zustandigkeiten der
Dienstorganisationen, der ZAS, der Durchfuhrungsstellen und der
Arbeitgeber, soweit die Dienst- oder Kursperioden Uber das neue
Informationssystem Ubermittelt werden. Fir EO-Anmeldungen, die nach
dem bisherigen Papierverfahren ausgestellt wurden, gelten weiterhin
uneingeschrankt die Bestimmungen der WEO.

Mit Ausnahme der nachstehend aufgefuhrten Sonderbestimmungen
gelten die Bestimmungen der WEO ab Kapitel 2 ff. sinngemass auch im
Rahmen des neuen digitalen Verfahrens:

. Das Kapitel 2.3 WEO ist mit dem Inkrafttreten der EO-
Digitalisierung nicht mehr anwendbar

« Rz 3016 und 3019 WEO werden durch Rz 3022 des vorliegenden
Kreisschreibens ersetzt.

. Das Kapitel 6.2 WEO wird mit dem Kapitel 3.5 des vorliegenden
Kreisschreibens ersetzt.


https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6932/download
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6932/download
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6932/download

Vorwort zur Version giiltig ab 1. Juni 2026

Ab dem 1. Juni 2026 wird der Zivildienst auf das digitale Verfahren
umgestellt. Folglich kdnnen ab diesem Datum keine neuen EO-
Anmeldungen nach dem bisherigen papierbasierten Verfahren fir den
Zivildienst mehr ausgestellt werden.
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1. Allgemeines zum Anmeldeverfahren

Dieses Kreisschreiben beschreibt den Prozess uber die
Digitalisierung des Anmeldeverfahrens in der
Erwerbsersatzordnung fur Angehorige der Armee oder des
Zivilschutzes, Zivildienstleistende sowie J+S
Leiterkursabsolvierende. Diese Personengruppen werden als
«Dienstleistende» zusammengefasst (val. Art. 1a Abs. 5
EOG). Als «Dienst» gelten dabei samtliche Dienstleistungen
sowie die Teilnahme an J+S-Leiterkursen.

Mit dem Inkrafttreten der EO-Digitalisierung, erfolgt der
Prozess fur die Geltendmachung der EO-Anspruche von
Dienstleistenden grundsatzlich digital im entsprechenden
Informationssystem.

Das Informationssystem enthalt samtliche von der
Dienstorganisation erfassten Angaben sowie die im Portal
durch die dienstleistende Person erganzten Informationen (s.
Schema Anhang I).

Falls die Anmeldung nicht auf digitalem Weg erfolgt, besteht
die Moglichkeit, die Anspriche mit dem neuen Papierformular
(s. Rz 2019 ff. und Anhang lIl) geltend zu machen.

Das Anmeldeverfahren — von der Dienstorganisation uber
den oder die Dienstleistende sowie die Einholung der
Lohnangaben beim Arbeitgeber, bis zur Ausgleichskasse, —
wird in einer schematischen Darstellung im Anhang |
vorgestellt.

Neu gehort auch das Einholen der Lohndaten beim
Arbeitgeber/ den Arbeitgebern zu den Aufgaben der
zustandigen Ausgleichskasse. Dazu hat sie einen geeigneten
digitalen Kommunikationskanal mit den Arbeitgebern
bereitzustellen, damit sie die Lohnangaben einholen kann.

Stellt die dienstleistende Person fest, dass ihre Personalien
oder die erfasste Dienstperiode nicht korrekt sind, hat sie sich
an die zustandige Dienstorganisation zu wenden (vagl. Kap.
3.7). Die ZAS stellt unter den FAQs die entsprechenden
Koordinaten samtlicher Dienstorganisationen zur Verfugung.


https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1952/1021_1046_1050/de#art_1_a
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1952/1021_1046_1050/de#art_1_a
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Das Inkrafttreten der EO-Digitalisierung hat keinen Einfluss
auf die Bestimmungen Uber die Anspruchsvoraussetzungen
und die Leistungsberechnung. Diese sind wie bisher in den
Bestimmungen der WEOQO geregelt.

Werden die Dienstperioden von der Dienstorganisation nicht
auf digitalem Wege Ubermittelt, so ist das bisherige
Anmeldeverfahren nach 1001 ff. WEO massgebend.

1.1 Ubermittlung von Dienstperioden und Anhingen
zum Antrag

Folgende Weisungen sind fiir die Ubermittlung der
Dienstperioden durch die entsprechend befugten Personen
massgebend:

— Weisungen des BSV an die Rechnungsfuhrer und
Rechnungsfuhrerinnen der Armee betreffend die
Bescheinigung der Diensttage gemass
Erwerbsersatzordnung (318.702)

— Weisungen des BSV an die Rechnungsfiuhrer und
Rechnungsfuhrerinnen des Zivilschutzes betreffend die
Bescheinigung der Diensttage gemass
Erwerbsersatzordnung (318.705)

— Weisungen an die Vollzugsstellen des Zivildienstes uber
die Bescheiniqung der anrechenbaren Diensttage (318.707,
Stand: 1. Juni 26)

— Weisungen uber die Bescheinigung der Kurstage bei der
Kaderbildung von Jugend + Sport (J+S) (318.703, Stand: 2.
Februar 26)

Die entsprechende Dienstorganisation erfasst die
Dienstperioden in ihnrem System, die Uber eine Schnittstelle
(SEODOR) in das Informationssystem der ZAS Ubertragen
werden, welches die Basis fur das digitale Anmeldeverfahren
bildet.

Wurde eine fehlerhafte Meldung Ubermittelt, so ist die
entsprechende Dienstorganisation fur die Korrektur
zustandig. Diese kann die entsprechenden
Korrekturmeldungen fur die betroffene Dienstperiode im


https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6932/download
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6932/download
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Rahmen der gesetzlichen Verjahrungsfrist (Art. 24 ATSG)
ubermitteln.

Beantragt die dienstleistende Person den Erwerbsersatz in
digitaler Form, mussen die Beilagen zusammen mit dem
Antrag Uber das Portal eingereicht werden. Wird der
Anspruch mittels Papierformular geltend gemacht, sind die
erforderlichen Nachweise diesem beizulegen. Die
Erganzungsblatter 1 und 2 sowie das Antragsformular
318.743 zum Bezug einer Zulage fur Betreuungskosten sind
unter dem folgenden Link verfugbar: Formulare.

Bei Verlust des Erganzungsblatts 4 hat sich die
dienstleistende Person an die Logistikbasis der Armee (Tel.
0800 853 003) zu wenden.


https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/de#art_24
https://www.ahv-iv.ch/de/Formulare/Formulare/Leistungen-der-EO-MSE-EAE-BUE-AdopE

2. Aufgaben der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS)
2.1 Portal

2001 Nachdem die von der Dienstorganisation erfassten Daten an
das Informationssystem ZAS Ubermittelt wurden, stellt die
ZAS diese Informationen den Dienstleistenden in einem
Portal bereit.

2002 Folgende Angaben sind durch die Dienstorganisation zu
machen:

— Angaben zur dienstleistenden Person:
-  AHV-Nummer
- Name
- Vorname
- Geschlecht
- Geburtsdatum
- Adresse
- Sprache*

- IBAN* **
- E-Mail**
- Telefon**

* Diese Angaben kdnnen von den Dienstleistenden im Portal

angepasst werden. In diesem Fall erhalt die Ausgleichskasse
sowohl die von der Dienstorganisation ubermittelten Angaben
als auch jene, die im Portal erganzt oder bevorzugt wurden.

** Diese Angaben sind nicht zwingend durch die
Dienstorganisation zu machen. Noétigenfalls sind diese durch
die dienstleistende Person im Portal zu erganzen.
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— Angaben zum Dienst:
- Dienstorganisation
- Businessprocessld
- Dienstart
- Beginn Dienstperiode
- Ende Dienstperiode
- Anzahl Diensttage
- Stab / Einheit / Schule / Kurs
- Bemerkungen
- Dienstantritt (Militar- oder Zivildienst)
- Kontrollnummer (Zivildienst)
- Referenznummer (Zivilschutz)
- Personalnummer (Zivilschutz)
- Userld (J+S)

Dieses Portal muss den Dienstleistenden ermoglichen, die
von der Dienstorganisation Ubermittelten Daten zu
kontrollieren, die personlichen Angaben zu erganzen und
allfallige Beilagen (ALV-Abrechnung, Studienbestatigung,
usw.), die fur die Bearbeitung des Antrags erforderlich sind,
hinzuzufugen.

Hat eine dienstleistende Person ihre personlichen Angaben
bereits fur eine frihere Dienstperiode erganzt und validiert,
kann sie diese fur eine spatere Dienstperiode Ubernehmen,
sofern sie deren Richtigkeit Uberpruft hat. Die
ubernommenen Angaben kdnnen gegebenenfalls angepasst
werden.

Gemass den von der dienstleistenden Person gemachten
Angaben, hat die ZAS die Person auf allfallig erforderliche
Beilagen aufmerksam zu machen.

Jede von der Dienstorganisation gemeldete Dienstperiode,
die auch aus einem einzelnen Tag bestehen kann, bildet
einen individuellen Antrag und muss von der dienstleistenden
Person mit den personlichen Angaben erganzt werden.

Beispiel: leistet die versicherte Person vom 1. bis 20. Februar
Dienst, wobei am 10. Februar ein Urlaubstag (unbesoldet)
bezogen wurde, werden zwei Antrage generiert: der erste
Antrag umfasst die Periode vom 1. bis 9. Februar und der
zweite diejenige vom 11. bis 20. Februar.



2007 Sobald die dienstleistende Person alle personlichen Angaben
fur eine Dienstperiode erganzt und validiert hat, wird der
entsprechende Antrag zusammen mit allfalligen Beilagen
automatisch an die zustandige Ausgleichskasse
weitergeleitet (s. Schema Anhang 1).

2.2 Anmeldeverfahren (Onboarding)

2008 Bei der Erstanmeldung im Portal muss die dienstleistende
Person ein Anmeldeverfahren (Onboarding) durchfihren, um
ein Konto zu erdffnen und die Zugangsdaten festzulegen,
damit die ZAS eine Authentifizierung vornehmen kann.

2009 Im Rahmen des Onboardingprozesses muss die
dienstleistende Person ihr AGOV-Konto mit dem Portal der
ZAS verknupfen. Verfugt sie noch uber kein AGOV-Konto,
wird sie im Zeitpunkt des Onboardings dazu aufgefordert.

2010 FUr die Erstellung des AGOV-Kontos stehen auf der
Webseite https://www.agov.admin.ch die entsprechenden
Informationen sowie ein Erklarvideos zur Verfugung.

2011 Die ZAS informiert die dienstleistende Person bei der ersten
Benachrichtigung fur eine Dienstperiode (Rz 2016) Uber das
Onboarding-Verfahren fur den Zugang zum Portal.

2.3 Webservice

2012 Die ZAS stellt den Ausgleichskassen einen Webservice zur
Verfugung, welcher samtliche von den Dienstorganisationen
gemeldete und noch nicht zugewiesene Dienstperioden
umfasst. Dadurch kdnnen Ausgleichskassen diese Falle
einsehen und gegebenenfalls Ubernehmen (Rz 3007 ff.).

2013 Im Webservice muss eine Suche nach den folgenden
Kriterien moglich sein:

- Businessprocessld
- AHV-Nummer


https://www.agov.admin.ch/
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2.4 Mitteilungen an die Dienstleistenden

Nach Erhalt der von der Dienstorganisation eingereichten
Daten, benachrichtigt die ZAS die dienstleistende Person,
dass eine oder mehrere Dienstperioden im Portal verfugbar
sind. Die dienstleistende Person wird aufgefordert, die
angezeigten Daten fur den betreffenden Zeitraum zu
kontrollieren und die erforderlichen personlichen
Informationen zu vervollstandigen.

Sind mehrere Dienstperioden im Informationssystem
verfugbar, kdnnen diese in einer Meldung zusammengefasst
werden.

Wenn die dienstleistende Person noch nicht im Portal
registriert ist, informiert die ZAS sie zusammen mit der ersten
Meldung auch uber das Onboarding-Verfahren (Rz 2008 ff.).

Erfolgt die Anmeldung durch die dienstleistende Person fur
die betreffende Dienstperiode im Portal nicht innerhalb von
10 Kalendertagen, verschickt die ZAS eine Erinnerung.

Hat sich die dienstleistende Person innerhalb der ersten 10
Kalendertage nach der Erinnerung — d.h. 20 Kalendertage
nach der ersten Meldung — immer noch nicht im Portal
angemeldet, erhalt sie von der ZAS eine letzte Aufforderung.
Darin wird die dienstleistende Person darauf hingewiesen,
dass sie innerhalb der nachsten 10 Kalendertage ihren
Antrag einreichen und die personlichen Angaben erganzen
muss. Andernfalls wird ein Papierverfahren ausgel0ost.

2.5 Papierformular

Die Geltendmachung der EO-Anspruche fur Dienstleistende
erfolgt ausschliesslich in diesen zwei Fallen in Papierform per
Post:

1. Die dienstleistende Person informiert die ZAS
ausdrucklich daruber, dass sie auf das digitale
Verfahren verzichtet.

2. Die dienstleistende Person hat sich nicht innerhalb der
vorgegebenen Frist im Portal angemeldet und die
personlichen Angaben erganzt (siehe Rz 2018).



2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Die Antragstellung in Papierform entspricht dem digitalen
Prozess wie in Anhang | dargestellt. Es liegt jedoch in der
Verantwortung der dienstleistenden Person, das Formular an
die zustandige Ausgleichskasse weiterzuleiten.

Die ZAS fullt das Papierformular anhand der im
Informationssystem erfassten Daten — namentlich die von der
Dienstorganisation ubermittelten Angaben — aus. Die
entsprechenden Felder sind auf dem Formular im Anhang
gestrichelt dargestellt (s. Anhang ll).

FUr jede von der Dienstorganisation erfasste Dienstperiode
muss ein separates Papierformular generiert und
ausgedruckt werden.

Sobald das Papierverfahren ausgelost wird, generiert die
ZAS das oder die Formulare anhand der im
Informationssystem verfugbaren betreffenden Dienstperioden
und stellt diese(s) der dienstleistenden Person per Post zu.

Verzichtet die dienstleistende Person explizit auf das digitale
Verfahren (Variante 1, Rz 2019), deaktiviert die ZAS bis auf
Weiteres den digitalen Prozess, einschliesslich der
Benachrichtigungsfunktion (vgl. Kapitel 2.4), fur die
betreffende und kunftigen Dienstperioden.

Das Papierformular wird mit einem Begleitbrief verschickt,
welcher der dienstleistenden Person ermoglicht soll, die
zustandige Ausgleichskasse zu ermitteln (s. Anhang lII).
Zudem enthalt er Informationen zu den Erganzungsblattern
und wo diese zu finden sind und erlautert das Vorgehen bei
Korrekturmeldungen.

Sind im Informationssystem mehrere Dienstperioden
verfugbar, kann die ZAS die Papierformulare unter Beilage
eines einzigen Begleitbriefes in einem Postversand
zusammenfassen.

Die dienstleistende Person hat jederzeit die Moglichkeit, fur
kunftige Dienstperioden, auf das digitale Verfahren
zurickzukommen. Dazu kann sie sich bei der ZAS melden.

Wurde das Papierverfahren ausgelost, konnen die
betreffenden Dienstperioden nicht mehr im Portal erganzt
und validiert werden.
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2.6 Support

Die ZAS stellt fur die Portalnutzenden einen online
verfugbaren (FAQ) sowie per Mail (eod@zas.admin.ch) und
telefonisch erreichbaren technischen Support von Montag bis
Freitag zwischen 8:30-11:30 Uhr und 13:30-16:00 Uhr sicher
(mit Ausnahme von Feiertagen).

Der Support des Portals beschrankt sich ausschliesslich auf
technische Fragen im Zusammenhang mit dessen Nutzung.
Dies umfasst auch Fragen im Zusammenhang mit dem
Zugang uber ein AGOV-Konto, soweit sie die Nutzung des
Portals betreffen. Bei fachlichen Fragen, wie beispielsweise
dem Anspruch auf eine Entschadigung, deren Hohe oder
Auszahlung, hat sich die dienstleistende Person
grundsatzlich an die zustandige Ausgleichskasse zu wenden.
Diese wird ihr nach Bestatigung der Daten im Portal
angezeigt.

Bei Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Erstellung,
Verwaltung oder Nutzung eines AGOV-Kontos hat sich die
dienstleistende Person direkt an den AGOV-Support zu
wenden (s. AGOV help.ch).

2.7 Datenaufbewahrung

Die ZAS ist verpflichtet, alle von der Dienstorganisation
ubermittelten Daten wahrend der fur die betreffende
Dienstperiode geltenden gesetzlichen Verjahrungsfrist (Art.
24 ATSG) aufzubewahren.

Die von der dienstleistenden Person erfassten personlichen
Angaben werden wahrend der gesamten gesetzlichen
Aufbewahrungsfrist im Portal gespeichert.

Die Beilagen zum Antrag der dienstleistenden Person sind
bis zum Erhalt der Abschlussmeldung durch die
Ausgleichskasse verfugbar.


mailto:eod@zas.admin.ch
https://help.agov.ch/?l=de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/de#art_24
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/de#art_24
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3. Aufgaben der Ausgleichskasse
3.1 Zustandigkeitspriufung

Die Zustandigkeitsregelungen bleiben mit dem Inkrafttreten
der EO-Digitalisierung unverandert. Sie gelten gemass
Kapitel 2.1 und 2.2 WEO sinngemass.

Das Kapitel 2.3 WEO ist mit dem Inkrafttreten der EO-
Digitalisierung fur das digitale Anmeldeverfahren nicht
anwendbar.

Nach Erhalt der Anmeldung hat die Ausgleichskasse jeweils
ihre Zustandigkeit zu prufen, bevor sie mit deren Bearbeitung
beginnt. Dies gilt unabhangig davon, ob der Antrag digital
oder in Papierform eingereicht wurde.

Wurde die Anmeldung Weg an die falsche Ausgleichskasse
ubermittelt worden sein, so fuhrt diese die entsprechenden
Abklarungen zur Ermittlung der Zustandigkeit durch. Danach
sendet sie die Anmeldung unter Angabe der zustandigen
Ausgleichskasse mit allen Beilagen und allfalligen
Abklarungsunterlagen an die ZAS zuruck.

Eine Weiterleitung der Anmeldung von einer Ausgleichskasse
an eine andere ohne Mitwirkung der ZAS ist nur moglich,
wenn die betreffende Dienstperiode noch nicht Uber den
Webservice zugewiesen wurde (vgl. Kapitel 3.2). Sobald eine
Dienstperiode einer Ausgleichskasse zugewiesen wurde, gilt
bei einem Zustandigkeitswechsel Rz 3004.

Falls der Antrag fur eine bestimmte Dienstperiode bereits von
einer Ausgleichskasse bearbeitet wurde, obwohl diese nicht
zustandig war, ist der Fall nicht an die ZAS zurtckzuweisen.
Die Bereinigung des entsprechenden Falls erfolgt direkt
zwischen den beiden Ausgleichskassen.

3.2 Anwendung Webservice

Die Ausgleichskassen haben die Moglichkeit, im Webservice
(val. Kapitel 2.3) noch nicht zugewiesene Falle einzusehen
und sich diese gegebenenfalls zuzuweisen.



https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6932/download
https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6932/download
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Wurde ein Antrag in Papierform bei der zustandigen
Ausgleichskasse eingereicht, muss diese die entsprechende
Dienstperiode im Webservice zuweisen. Die Zuweisung
erfolgt grundsatzlich automatisch Uber die Erkennung der
Businessprocessld.

Machen Angehorige oder der Arbeitgeber den Anspruch auf
die Entschadigung geltend (Rz_3022), muss sich die
Ausgleichskasse die betreffenden Dienstperioden ebenfalls
im Webservice zuweisen.

3.3 Einholen der fiir die Bemessung der Entschadigung
notwendigen Angaben

Die Ausgleichskasse pruft den Antrag sowie allfallige von der
dienstleistenden Person beigefugte Anhange. Fehlen
Informationen oder Nachweise, fordert sie diese in der
gewunschten Form ein.

Sobald ein Antrag bei der Ausgleichskasse eingeht, muss sie
die Lohndaten bei dem Arbeitgeber oder den Arbeitgebern
einholen, welche(n) die dienstleistende Person im Antrag
angegeben hat.

Die Lohndaten werden grundsatzlich digital, automatisch und
unverzuglich eingeholt, sobald die zustandige
Ausgleichskasse ermittelt wurde.

st die digitale Ubermittlung der Daten nicht mdglich, holt die
Ausgleichskasse die Lohndaten uber den gewlnschten Kanal
ein. Zu diesem Zweck wird von eAVS/Al eine
Formularstruktur zur Verfigung gestellt.
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Die Lohndaten umfassen insbesondere folgende
Informationen:

1. AHV-beitragspflichtiges Einkommen
a. Monatslohn / Stundenlohn
b. Andere beitragspflichtige Bezuge
Dauer des Arbeitsverhaltnisses
Abwesenheiten wegen Krankheit oder Unfall
Dauer der Lohnfortzahlung
Empfanger der EO-Auszahlung
Verwandtschaftsgrad mit dem/der landwirtschaftlichen
Betriebsinhaber(in), falls die dienstleistende Person im
Landwirtschaftsbetrieb tatig ist.

2

Die Angaben zum AHV-pflichtigen Lohn vor Dienstantritt sind
mindestens einmal jahrlich zu ubermitteln, auch wenn die
Festsetzung der Entschadigung direkt durch den Arbeitgeber
erfolgt. Wenn diese Angaben bereits im gleichen
Kalenderjahr ubermittelt wurden und sich nichts geandert hat,
kann der Arbeitgeber lediglich bestatigen, dass keine
Veranderung stattgefunden hat.

FUr dienstleistende Personen, die fur Pflegekinder eine
Zulage beantragen, ist ein Erganzungsblatt 1 erforderlich. Es
ist nur einmal im Kalenderjahr einzureichen, sofern keine
Anderungen zu melden sind.

Der Anspruch auf Betriebszulagen fur mitarbeitende
Familienmitglieder in einem Landwirtschaftsbetrieb, ist mit
dem Erganzungsblatt 2 geltend zu machen.

Dienstleistende Personen, die eine Zulage fur
Betreuungskosten beantragen mochten, benutzen das
Formular 318.743.

Die Erganzungsblatter 1 und 2 sowie das Antragsformular
zum Bezug einer Zulage fur Betreuungskosten sind unter
dem folgenden Link verfugbar: Formulare. Diese Dokumente
mussen durch die Ausgleichskassen auf Anfrage zur
Verfugung gestellt werden.


https://www.ahv-iv.ch/p/318.741.d
https://www.ahv-iv.ch/p/318.743.d
https://www.ahv-iv.ch/de/Formulare/Formulare/Leistungen-der-EO-MSE-EAE-BUE-AdopE
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Stellt die Ausgleichskasse im Antrag fest, dass die
dienstleistende Person ihre Ausbildung unmittelbar vor dem
Dienst abgeschlossen hat, ist die Berechnung nach Rz 5042
WEO von Amtes wegen durch die zustandige
Ausgleichskasse durchzufihren.

Uber die Vertretungen im Ausland oder die AHV/IV-Stellen

fuhrt die Schweizerische Ausgleichskasse die notwendigen
Abklarungen durch, um allfallige Entschadigungsanspruche
von im Ausland wohnhaften, dienstleistenden Personen, zu
prufen.

3.4 Geltendmachung des Anspruchs durch Angehorige
oder den Arbeitgeber

Angehdrige oder Arbeitgeber, die einen Anspruch auf die
Entschadigung geltend machen wollen (vgl. Art. 17 Abs. 1
EOG i.V. mit Art. 18 Abs. 1 EQV), wenden sich an die fur die
betreffenden Dienstperioden zustandige Ausgleichskasse (Rz
3009). Die Geltendmachung von Anspruchen durch
mitarbeitende Familienmitglieder in der Landwirtschaft ist
unter denselben Voraussetzungen moglich. Wenn die
betreffenden Perioden nicht im Webservice erfasst sind, ist
der Fall dem BSV zu unterbreiten.

3.5 Festsetzung durch den Arbeitgeber

Die Ausgleichskasse Ubermittelt dem Arbeitgeber, der die
Entschadigung selbst festlegt, die entsprechende(n)
Anmeldung(en) in der gewunschten Form.

Die Ausgleichskasse setzt die Entschadigung in Form einer
Verfugung fest, wenn die dienstleistende Person mit dem
Betrag der vom Arbeitgeber festgesetzten Entschadigung
nicht einverstanden ist.


https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6932/download
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1952/1021_1046_1050/de#art_17
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1952/1021_1046_1050/de#art_17
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/187/de#art_18
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Die Ausgleichskasse wird vom Arbeitgeber benachrichtigt
und erhalt alle fur die Berechnung der Entschadigung
erforderlichen Informationen, sobald die Entschadigung
festgesetzt und die dienstleistende Person damit
einverstanden ist. Die Ausgleichskasse kann den Antrag
danach gegebenenfalls Uberprifen und im Anschluss im
Informationssystem abschliessen. Die Ausgleichskasse
uberprift die vom Arbeitgeber festgesetzten
Entschadigungen auf ihre Richtigkeit; sei es im Rahmen der
Abschlussmeldung oder anlasslich einer
Arbeitgeberkontrolle. Dies gilt sowohl fur Antrage in digitaler
als auch Papierform.

Die Ausgleichskasse kann von der dienstleistenden Person
oder vom Arbeitgeber zusatzliche Angaben verlangen, soweit
dies fur die Prufung der festgesetzten Entschadigung
notwendig ist.

Der Antrag auf die Zulage fur Betreuungskosten muss an die
Ausgleichskasse weitergeleitet werden, auch wenn der
Arbeitgeber fur die Festsetzung und Auszahlung der
Entschadigung zustandig ist.

3.6 Verlust des neuen Papierformulars

Hat die dienstleistende Person das Papierformular verloren,
kann sie bei der ZAS ein neues Papierformular
(eod@zas.admin.ch) verlangen oder sich direkt an die fur die
betreffenden Zeitperioden zustandige Ausgleichskasse
wenden.

Wenn die Ausgleichskasse kontaktiert wird, hat sie sich die
betreffenden Zeitperioden im Webservice zuzuweisen und
die personlichen Angaben der dienstleistenden Person Uber
den gewunschten Kanal einzuholen.

Ist die kontaktierte Ausgleichskasse nicht zustandig, gelten
die Rz 3003 ff. sinngemass.

3.7 Fehlerhafte Angaben

Antrage auf Korrekturen, welche aufgrund von fehlerhaften
Angaben durch die Dienstorganisation erfolgen, sind
grundsatzlich von der dienstleistenden Person selbst zu
stellen (Rz 1007).


mailto:eod@zas.admin.ch
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Die Ausgleichskasse hat hingegen die Mdglichkeit, sich direkt
an die Dienstorganisation zu wenden, sollte sie einen Fehler
in den dienstbezogenen Angaben feststellen. Die
Kontaktdaten der verschiedenen Dienstorganisationen sind in
Rz 1011.1 WEOQO aufgefihrt.

Erfolgt der Korrekturantrag, nachdem die betreffende
Dienstperiode bereits zugewiesen wurde, leitet die ZAS
diesen direkt an die zustandige Ausgleichskasse zur
Erledigung weiter.

Erfolgt eine Korrekturmeldung flr eine bereits ausgerichtete
Leistung, ist die Ausgleichskasse verpflichtet, die
dienstleistende Person und ggf. ihren Arbeitgeber in
geeigneter Form dartber in Kenntnis zu setzen.


https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6932/download

4. Schlussbestimmungen und Inkrafttreten

4001 Das vorliegende Kreisschreiben tritt am 2. Februar 2026 in
Kraft und betrifft in einer ersten Phase lediglich das
Anmeldeverfahren fur Personen, die einen J+S-Leiterkurs
absolvieren.

4002  Ausnahmen des Geltungsbereiches sind in diesem
Kreisschreiben definiert.
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LT T T T T T T 1
EO-Anmeldungbei;, ! 9
1. Angaben zur versicherten Person

1.1 AHV-Nummer |r

e o e

1.2 Name, {omame. |

1.3 Wohnort.

|
1
(genauws Adresss) :
\

- TEEEEEEEEEEEEEEEEEm 1 -

2.1 Periode von | | bis |
____________________ ) e e —

2.2 Anzahl Tage LT T K

b e e e e e e e e e e F

i
2.3 BusinessProcessld i i

b e e e e e e e e e Fl

3. Angaben der Kinder, fiir die eine Kinderzulage beansprucht wird’

Mame, Vomame Geburtsdatum®

[ I )
[ I )
[ I )

4, Angaben liber die berufliche Situation

“or dem Beginn des Dienst-/Kursbeginns waren Sie:

41 D Arbeitnehmer{in) oder Lehrling®:
Mame und Adresse des Arbeitgebenden:

| |

*Disturn des Abschlusses der Au5hi|dun93: [ ]

O Arbeitnehmend ohne beitragspflichtigen Arbeitgebenden (AlobAG)

4.2 D bei mehreren Arbeitgebenden beschaftigh:
Mame und Adresss der Arbeifgebandan:

" A
I ™
" e
I "
" A

4.3 [] Selbststandig:

Abrechmungsnummer bei der Ausgleichskasse: [ ]

[ gleichz=itig Arbeitnehmend und selbstandig > Geben Sie lhre(n) Arbeifgebenden unter Punkt 4.1 bzw. 4.2

ar.



4.4 D Arbeitslos und beziehen ein Taggeld der Arbeitslosenversicherung®:  Seit
D Ich habe einen Zwischenverdienst [ ]
Mame und Adresse lhres letzten Arbeifgebenden (vor Arbeitslosighkeit):

| |

4.5 D Arpeitslos ohne Arbeitslosentaggeld f Nichterwerbstati:

Haben Sie in den letzten 12 Monaten vor Beginn lhres Dienstes/Kurses mindestens 4 VWochen (20 Tage oder 160
Stunden) gearbeitet?

] nein [] ja = Bitte je nach ausgeibter Tatigkeit, Punkt 4.1, 4.2 oder 4.3 ausfiillen.

4.6 [O] Schiiler(in)/Student(in):

Mame und Adresse der Schule bzw. Universitat

| |

Datum des Abschlusses der Aushildung™ [ ]

Haben Sie in den letzten 12 Monaten vor BEeginn lhres Dienstes/Kurses mindestens 4 VWochen (20 Tage oder 160
Stunden) gearbeitet?

] nein [ ja = Geben Sie Ihre(n) letzten Arbeitgebenden unter Punkt 4.1 bzw. 4.2 an.

4.7 [ W-Taggeldbezichende:

Geben Sie unter Punkt 4.1 oder 4.2 denfdie Arbeitgebenden oder das Ausbildungszentrum bzw. dis
Ausbildungseinnichtung an, bei dem/denen die Eingliederung stattfindet.

5. Zahlungsverbindung der der versicherten Person

Mame der Bank: [

Adresse der Bank:

Kontoinhaber:

Bank- cder Postkonto:

BIC / SWIFT:

L N SN S S— S—

[
[
Vollstandige IBAN: [
[
[

Die vergicherte Person bestatigt, dass alle Angaben wahrheitsgetreu und vollstandig sind.

Ort und Datum Unterschrift der versicherten Person
E-Mail Adresse: Fir Rickfragen Tel.:

[ J ]

© Zur Geltendmachung des Anspruchs auf Kinderzulagen filr Pliage- bew. Stiefkinder und gussereheliche Kinder ist das
Erg&nzungsblatt 1 (Farmular 318.740) auszufillan.

* Fior Kinder, die da= 18. Altersishr beendst haben und ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen haben ist sine Aushildungs-
bestatigung beizubringen. Ab dem dritten Kind wird die Kinderzulage nicht mehr erhiht.

" \enn Sie |hre Aushildung erst kurz vor Beginn Ihres Dienstes/Wurses endaiilfig sbgeschliossen haben (4 Wiochen oder weniger),

legen Sie bitte [hr Abschlusszeugnis, Fahigkeitszeugnis, Diplorn oder Bestétigung der Schule bei.

+\Menn Sie kein Tagoeld bezishen, siche Punikt 4.5, Wenn ja (Punkt 4.4), legen Sie hitte mit diesem Fommular die letzte Abrechnung der
Arbeitslosenwversicherung bei.
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Marc Muster

Efiingerstrasse 20
3003 Bem

Anmeldung fiir Erwerbsersatzentschadigung (EO)

Guten Tag

Sie haben [dynamisches Feld] und somit Anspruch auf Erwerbsersatzentschadigung (EQ) fiir die Zeit
vom [dynamisches Feld].

Sie erhalten das Anmeldeformular fiir die EO in Papierform, weil sie entweder darum ersucht haben
oder nicht auf unsere vorhergehenden Meldungen zur Online-Einreichung geantwortet haben. Sie kin-
nen sich auch spater noch fir den digitalen Weg entscheiden. Dazu nehmen Sie bitte Kontakt mit der
Zentralen Ausgleichsstelle in Genf auf. Der Wechsel gilt dann jedoch erst fir die kommenden Dienste
oder Kurse.

UUm den ECQ-Anspruch geltend zu machen, flllen Sie bitte das beigeleqte Formular aus, unterschreiben
&5 und schicken es zur Bearbeitung an die zustandige Ausgleichskasse.

Um herauszufinden, bei welcher Ausgleichskasse Sie Ihr Formular einreichen missen, kinnen Sie in
der untenstehenden Tabelle nach lhrem Erwverbsstatus suchen, den Sie in Kapitel 4 angekreuzt haben
(z. B. Punkt 4.6 Student/-in).

Weitere Informationen stehen Ihnen auf unserer Website unter der Rubrik FAQ zur Verfligung. Dort
finden Sie unter anderem die Links zu den Erganzungsblattern, das Antragsformular fir die Betreu-
ungskostenzulage sowie Informationen zum VYorgehen, wenn Sie auf lhrem EQ-Formular einen Fehler

finden.
Erwerbssituation Fustandige Ausgleichskasse
Arbeitnehmer’-in oder Lernendef-r Ausgleichskasse Ihres letzten Arbeitgebers

Arbeitnehmer’-in bei mehreren Arbeitgebern | Ausoleichskasse eines Ihrer Arbeitgeber, nach Wahl

Selbsisiandigenyerbend Ausgleichskasse, bei der Sie als Selbststandiger-
werbendel-r angeschlossen sind

Gleichzeitio grbeiinenmend und selbstsidndic | Ausgleichskasse, bei der Sie als Selbststandiger-
oenverbend werbendel-r angeschlossen sind




Arbeitslos mit Arbeitslosentaggeld:

¥ Arbeitnehmer/-in vor der Arbeitslo-
sigkeit

Ausgleichskasse Ihres letzten Arbeitgebers vor der
Arbeitslosigkeit

#*  Student-in vor der Arbeitslosigkeit

Ausgleichskasse des Kantons der Ausbildungsein-
richtung vor der Arbeitslosigkeit

Arbeitslos ohne Arbeitslosentagaeld ! nicht
erwerbstatig

Ausgleichskasse Ihres Wohnorts

Arbeitslos mit Zwischenverdienst

Ausgleichskasse des Arbeitgebers des Zwischen-
verdienstes

Student/-in:

#* enwerbstatig

Ausgleichskasse Ihres letzten Arbeitgebers

(arbeitnehmend)
#* enwerbstatig Ausgleichskasse, bei der Sie als Selbststandiger-
(selbststandigenyerbend) werbende/-r angeschlossen sind

#* nicht erwerbstatig
(= 21 Jahre)

Ausgleichskasse des Kantons der Ausbildungsein-
richtung

#* nicht erwerbstatig
(= 21 Jahre)

Ausgleichskasse lhres Wohnorts

Bezuger/-in von IV-Taggeld

Ausgleichskasse, die das IV-Taggeld ausrichtet

Auslandschweizer/-in

Zentrale Ausgleichsstelle, Postfach 3100, 1211
Genf 2

Freundliche Grisse

Die Zentrale Ausgleichsstelle

Beilage:
EC-Formular




	Abkürzungen
	1. Allgemeines zum Anmeldeverfahren
	1.1 Übermittlung von Dienstperioden und Anhängen zum Antrag

	2. Aufgaben der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS)
	2.1 Portal
	2.2 Anmeldeverfahren (Onboarding)
	2.3 Webservice
	2.4 Mitteilungen an die Dienstleistenden
	2.5 Papierformular
	2.6 Support
	2.7 Datenaufbewahrung

	3. Aufgaben der Ausgleichskasse
	3.1 Zuständigkeitsprüfung
	3.2 Anwendung Webservice
	3.3 Einholen der für die Bemessung der Entschädigung notwendigen Angaben
	3.4 Geltendmachung des Anspruchs durch Angehörige oder den Arbeitgeber
	3.5 Festsetzung durch den Arbeitgeber
	3.6 Verlust des neuen Papierformulars
	3.7 Fehlerhafte Angaben

	4. Schlussbestimmungen und Inkrafttreten
	Anhang I
	Anhang II
	Anhang III

